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A. Etwa seit dem dreizehnten Jahrhundert wurde mittels einer Wehranlage auf der Höhe 
der heutigen Parzelle Nr. 1024, Grundbuch (GB) Itingen, Wasser aus der Ergolz entnommen 
und über einen südlich zum Fluss verlaufenden Gewerbekanal ("Mühlekanal") von etwa 1.4 km 
Länge nach Lausen geleitet, wo es am östlichen Ende des Unterdorfes nach einer Fallstufe 
wieder unterirdisch der Ergolz zugeführt wurde. Das gestützt auf ein altrechtliches Wassernut-
zungsrecht entnommene Wasser diente zunächst dem Betrieb einer im Unterdorf situierten, im 
Jahr 1318 erstmals urkundlich belegten Getreidemühle und ab 1571 auch einer benachbarten 
Papiermühle. Im 20. Jahrhundert wurde die Mühlenanlage über ein betriebseigenes Kleinwas-
serkraftwerk mit elektrischer Energie versorgt. 
 
B. Die heute nicht mehr existierende Papier- und Kartonfabrik D.____ & Cie. gab 1983 die 
Produktion in Lausen auf. Nach früherer Darstellung der Fabrikantenfamilie war die Wasserkraft 
schon seit 1980 nicht mehr benötigt worden. Im Jahr 1993 wurde auch der Betrieb der Han-
delsmühle der C.____ AG geschlossen, fünf Jahre später wurde die Stromproduktion einge-
stellt. Das Areal der ehemaligen Mühlegebäude mit dem Kleinkraftwerk steht heute unter kan-
tonalem Denkmalschutz. 
 
C. Der Mühlekanal ist gemäss Grundbuch ein privates Gewässer und steht im Miteigentum 
der C.____ AG sowie von A.____ und B.____, beides Nachfahren aus der Familie der Papier-
fabrikanten. Nach der Betriebsaufgabe wurde der Gewerbekanal von den Eigentümern nicht 
mehr gehörig unterhalten, so dass er zusehends verlandete und eine permanente Speisung des 
Kanals nicht mehr möglich war. 
 
D. Im Sommer 2021 beschädigten Hochwasser die in der Ergolz verbaute Wehranlage zur 
Wasserfassung. Die Speisung des Mühlekanals ist seither gänzlich unterbrochen. Der Ge-
schäftsbereich Wasserbau des Tiefbauamts Basel-Landschaft ergriff daraufhin Sofortmass-
nahmen zur Vermeidung weiterer Schäden im Gewässerraum und suchte das Gespräch mit 
den Eigentümern des Kanals. Diese zeigten sich nicht bereit, die Schäden im Bereich der Was-
serfassung zu beheben. Mit Schreiben vom 23. Juni 2022 wurde ihnen im Rahmen der Gewäh-
rung des rechtlichen Gehörs in Aussicht gestellt, sie verfügungsweise zur Vornahme der not-
wendigen Sicherungsarbeiten zu verpflichten. 
 
E. Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1891 vom 13. Dezember 2022 stellte der Regierungs-
rat des Kantons Basel-Landschaft (Regierungsrat) förmlich fest, dass das ehehafte Wasser-
recht für die Nutzung der Wasserkraft der Ergolz (Wasserentnahme Parzelle 1024, Grundbuch 
Itingen), welches zuletzt bis 1980 zum Betrieb der Papierfabrik D.____ und bis etwa 1998 der 
Handelsmühle C.____ AG in Lausen diente, gemäss § 31 Abs. 2 des Gesetzes über den Was-
serbau und die Nutzung der Gewässer (WBauG) vom 1. April 2004 verfallen sei (Ziff. 1). Weiter 
stellte der Regierungsrat fest, dass die Eigentümer der Anlagen bzw. des Gewerbekanals ver-
pflichtet seien, das ursprünglich für die Speisung des Gewerbekanals erforderliche Wehr in der 
Ergolz vollständig zurückzubauen und die notwendigen Sicherungsarbeiten gemäss Weisungen 
des kantonalen Tiefbauamts/Geschäftsbereich Wasserbau vorzunehmen (Ziff. 2). Die Eigentü-
mer der Anlagen bzw. des Gewerbekanals hätten zeitnah, jedoch spätestens bis Ende Februar 
2023, beim kantonalen Tiefbauamt/Geschäftsbereich Wasserbau ein Gesuch für eine wasser-
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bauliche Bewilligung zur Umsetzung der notwendigen Rückbau- und Sicherungsarbeiten einzu-
reichen (Ziff. 3). Die Umsetzung der notwendigen Sicherungsarbeiten müsse spätestens 3 Mo-
nate nach Inkrafttreten der wasserbaulichen Bewilligung abgeschlossen sein (Ziff. 4). Der Re-
gierungsrat stellte zudem fest, dass eine Wiederinbetriebnahme der Wasserfassung nur auf der 
Basis einer rechtsgültigen Konzession möglich sei (Ziff. 5). Die Verfügungsadressaten wurden 
schliesslich darauf aufmerksam gemacht, dass der Kanton zu ihren Lasten die erforderlichen 
Massnahmen nach Ziffer 2 des Dispositivs veranlassen werde, falls diese nicht innert den an-
geordneten Fristen realisiert worden sein sollten (Ziff. 6). Zur Begründung wurde zusammenge-
fasst ausgeführt, das ehehafte Wasserrecht zum Betrieb der Handelsmühle und der Papiermüh-
le sei während zehn Jahren nicht ausgeübt worden, weshalb es entschädigungslos verfallen 
sei. Bei einem ehehaften Recht handle es sich gemäss der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung um eine Sondernutzungskonzession ohne zeitliche Begrenzung. Nach dem Untergang 
der Konzession seien die Eigentümer verpflichtet, die Wehranlage vollständig zurückzubauen. 
Zur Ausübung des ehehaften Wasserrechts seien Bauten und Anlagen (Wehranlage und Was-
serfassung) auf der Privatparzelle Nr. 1024, GB Itingen, und im daran anstossenden öffentli-
chen Gewässer (Flussparzelle Nr. 1022, GB Itingen) errichtet worden. Infolge der teilweise zer-
störten Anlagen sei die Sohlenstabilität des Gewässerbetts nicht mehr gewährleistet, was zu 
einer Gefährdung von Bauten und Werken Dritter infolge von Ufererosion führe. Die zwecks 
Nutzung der Wasserkraft im öffentlichen Gewässer erfolgten Einbauten seien so zurückzubau-
en, dass einerseits die Gefährdung von Bauten und Werken Dritter auszuschliessen sei und 
zugleich ein gesetzeskonformer, d.h. möglichst naturnaher Zustand des Gewässers erreicht 
werden könne. 
 
F. Gegen diesen Regierungsratsbeschluss haben A.____, B.____ und die C.____ AG, alle 
vertreten durch Stephanie Trüeb, Advokatin, mit Eingabe vom 27. Dezember 2022 beim Kan-
tonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht), 
verwaltungsgerichtliche Beschwerde erhoben. Sie stellen das Rechtsbegehren, der angefoch-
tene Beschluss sei unter o/e-Kostenfolge vollumfänglich aufzuheben und entsprechend sei 
festzustellen, dass allenfalls notwendige Rückbau- und Sicherungsarbeiten in Bezug auf die 
Parzellen Nrn. 1022 und 1024 des Grundbuchs Itingen durch den Kanton vorgenommen wer-
den und zu dessen Lasten gehen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vor-
instanz zurückzuweisen. In formeller Hinsicht rügen die Beschwerdeführer, dass der Regie-
rungsrat für den Erlass der angefochtenen Verfügung nicht zuständig gewesen sei und unzu-
lässigerweise den verwaltungsinternen Instanzenzug verkürzt habe. In der Sache bestätigen die 
Beschwerdeführer, dass die Wasserkraft für den Betrieb der Papiermühle seit 1980 und für die 
Handelsmühle der C.____ AG seit 1998 nicht mehr benötigt worden sei. Das ehehafte Wasser-
recht sei somit aufgrund der 10-jährigen gesetzlichen Verwirkungsfrist seitens A.____ und 
B.___ seit 1990 und seitens der C.____ AG seit spätestens 2008 mit allen Rechten und allfälli-
gen Pflichten ersatzlos verfallen. Da seit Juni 2021 auch kein Wasser mehr durch ihre Privat-
parzelle fliesse, handle es sich spätestens seit diesem Zeitpunkt technisch und rechtlich nicht 
mehr um ein Gewässer bzw. einen Gewerbekanal, sondern um eine normale, an das öffentliche 
Gewässer angrenzende Parzelle. Aus dem vor Jahrhunderten verliehenen ehehaften Wasser-
recht seien keinerlei Pflichten zum Rückbau oder zur Renaturierung der Anlagen entstanden, 
da lediglich das Recht der Wasserentnahme ohne sonstige Auflagen oder Bedingungen verlie-
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hen worden sei. Eine diesbezügliche Geltendmachung mittels analoger Anwendung der kon-
zessionsrechtlichen Bestimmungen sei bei solch gravierenden (enteignungsrechtlichen) Konse-
quenzen unzulässig. Für die verlangten Rückbau- und Sicherungsarbeiten auf eigene Kosten 
oder die angedrohten Ersatzvornahmen gebe es keine Rechtsgrundlage. Selbst wenn eine wie 
auch immer geartete und nicht näher eruierbare Verpflichtung zu einem Rückbau bestanden 
hätte, wäre diese nach mehr als 14 bzw. 32 Jahren seit dem Verfall der ehehaften Wasserrech-
te ohnehin verjährt. 
 
G. Der Regierungsrat schliesst in der Vernehmlassung vom 17. Februar 2023 auf vollum-
fängliche Beschwerdeabweisung unter o/e-Kostenfolge. Seine Zuständigkeit zum Erlass der 
angefochtenen Verfügung begründet er mit dem Umstand, dass er Konzessionen für verwirkt 
erklären könne, weshalb es sachgerecht scheine, wenn er auch den Verfall ehehafter Rechte 
feststelle. In sachverhaltlicher Hinsicht weist er ergänzend darauf hin, dass die Beschwerdefüh-
rer schon im Jahr 2007 von den zuständigen Fachstellen unter Hinweis auf mögliche Haftungs-
folgen vergeblich darauf aufmerksam gemacht worden seien, dass die Schwelle in der Ergolz, 
welche die Entnahme von Wasser zur Speisung des Gewerbekanals ermögliche, durch ein 
Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden sei und dass es ihnen obliege, entsprechende 
Gegenmassnahmen vorzukehren. Der genaue Inhalt des streitgegenständlichen ehehaften 
Rechts entziehe sich der Kenntnis des Regierungsrats, der Umfang der Wasserentnahme in 
früheren Jahren entspreche aber nach heutigem Recht in jedem Fall einer konzessionspflichti-
gen Nutzung. Entscheidend für die Folgen aus dem unbestrittenen Verfall des ehehaften 
Rechts sei aber nicht der Zeitpunkt des Verfalls des ehehaften Rechts. Nach seiner Auffassung 
sei massgebend, welche Anlagen oder baulichen Vorkehren damals zur Ausübung des ehehaf-
ten Rechts erforderlich gewesen seien. Das Wehr im Einlaufbereich zum Gewerbekanal stehe 
im Eigentum der Beschwerdeführer, woraus auch eine Unterhaltspflicht resultiere. Die Folgen 
aus dem Hinfall der ehehaften Rechte seien sodann gleich wie die Folgen beim Ende von Kon-
zessionen zu beurteilen, weshalb die zur Konzessionsausübung erstellten Anlagen und Werke 
nach der geltenden Rechtslage zurückzubauen seien. Die Forderung bezüglich des Rückbaus 
der noch verbleibenden Wehranlagenteile sei auch nicht verjährt, denn solange die Wehranlage 
vorhanden sei, liege ein Dauersachverhalt vor und könne eine Verjährung gar nicht eintreten. 
 
H. Die Beschwerdeführer haben am 28. April 2023 unaufgefordert repliziert. Sie bestreiten 
insbesondere, das in der Vernehmlassung erwähnte Schreiben aus dem Jahr 2007 mit der Auf-
forderung zur Ergreifung von Sicherungsmassnahmen je erhalten zu haben. Weiter stellen sie 
in Abrede, dass sie Eigentümer von Bauten oder Anlagen im öffentlichen Gewässer seien. Sie 
seien lediglich Eigentümer des Gewerbekanals, welcher sich auf privatem Grund befinde. Zu-
dem seien unter- und oberhalb des fraglichen Wehrs in der Ergolz in regelmässigen Abständen 
diverse, offensichtlich nicht natürliche Schwellen eingebaut worden, um die Fliessgeschwindig-
keit des Gewässers zu verringern und so die Erosion zu bremsen. Eine vergleichbare Funktion 
habe auch das fragliche Wehr bis zum Zeitpunkt seiner teilweisen Zerstörung erfüllt. Der Kan-
ton und nicht sie, die Beschwerdeführer, sei für den baulichen Hochwasserschutz und den Soh-
lenunterhalt zuständig. Der Bestand einer Rückbaupflicht werde sodann weiterhin bestritten. 
Eine Analogie zu den gesetzlichen Bestimmungen über die Rechtsfolgen des Erlöschens von 
Konzessionen komme vorliegend nicht in Frage, da einerseits keine auszufüllende Gesetzeslü-
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cke existiere und andererseits auch keine vergleichbare Ausgangslage bestehe, weil der Inha-
ber eines ehehaften Wasserrechts auf den unbefristeten Bestand seines Wasserrechts vertrau-
en dürfe, wohingegen der Konzessionär von Beginn weg die Rechtsfolgen bei der Beendigung 
der Konzession in seine Kapitalrechnung miteinbeziehen müsse. 
 
 
Das Kantonsgericht zieht  i n  E r w ä g u n g : 
 
1.1 Gemäss § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessord-
nung (VPO) vom 16. Dezember 1993 ist gegen Verfügungen und Entscheide des Regierungs-
rates die verwaltungsgerichtliche Beschwerde beim Kantonsgericht zulässig. Unzulässigkeits-
gründe (§ 44 VPO) liegen keine vor. Als Adressaten des Regierungsratsbeschlusses, mit wel-
chem ihnen Pflichten auferlegt werden, sind die Beschwerdeführer ohne Weiteres vom ange-
fochtenen Entscheid berührt und sie haben grundsätzlich ein schutzwürdiges Interesse an des-
sen Aufhebung (§ 47 Abs. 1 lit. a VPO). Die Beschwerdefrist von 10 Tagen (§ 48 VPO) wurde 
unter Berücksichtigung des Fristenstillstands an Sonn- und Feiertagen eingehalten. Auf die Be-
schwerde kann unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägungen eingetreten werden. 
 
1.2 In Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Entscheids stellt der Regierungsrat fest, dass 
das ehehafte Wasserrecht verfallen sei. Die Beschwerdeführer verlangen mit den Beschwerde-
anträgen die Aufhebung des ganzen Entscheids - und damit auch dieser Ziffer -, bekräftigen 
aber in der Beschwerdebegründung diese Feststellung selbst. Sie begründen abgesehen von 
einer ohnehin nicht zielführenden Bestreitung der Zuständigkeit des Regierungsrats in keiner 
Weise, warum der angefochtene Entscheid bezüglich der Dispositiv-Ziffer 1 aufzuheben sein 
soll. Der Beschwerde fehlt es diesbezüglich an einer Begründung (§ 5 VPO) und den Be-
schwerdeführern am Rechtsschutzinteresse. Insoweit ist auf ihre Beschwerde nicht einzutreten. 
 
1.3 Soweit die Beschwerdeführer sodann mit ihrem Rechtsbegehren zusätzlich zur Aufhe-
bung des angefochtenen Entscheids die Feststellung verlangen, "dass allenfalls notwendige 
Rückbau- und Sicherungsarbeiten in Bezug auf die Parzellen Nrn. 1022 und 1024 des Grund-
buchs ltingen BL durch den Kanton vorgenommen werden und zu dessen Lasten gehen", ist auf 
die Beschwerde ebenfalls nicht einzutreten. Zum einen ist bei einer Gutheissung der Be-
schwerde in Bezug auf die im angefochtenen Entscheid angeordnete Rückbau- und Siche-
rungsverpflichtung der Beschwerdeführer eine zusätzliche Feststellung nicht nötig. Das Fest-
stellungsbegehren ist durch das Begehren betreffend vollständige Aufhebung des Entscheides 
gleichsam konsumiert. An der förmlichen Feststellung, dass die Handlungs- und Finanzierungs-
pflichten den Kanton (oder allenfalls Dritte) treffen, haben die Beschwerdeführer sodann kein 
schützenswertes eigenes Interesse. Zum anderen weiten die Beschwerdeführer den Prozess-
gegenstand mit dem Feststellungsbegehren unzulässig aus, da sie als Anstösser in Bezug auf 
das Ufer und die sich auf ihrer eigenen Parzelle befindlichen Bauten und Anlagen ganz allge-
mein unterhaltspflichtig sind (vgl. § 14 WBauG resp. § 26 WBauG) und daraus möglicherweise 
resultierende Handlungs-, Duldungs- oder Kostentragungspflichten nicht Gegenstand des vor-
instanzlichen Verfahrens bildeten. Ebenso wenig hat die Vorinstanz darüber entschieden, ob 
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allenfalls Anstösserbeiträge für die Kosten von anstehenden baulichen Hochwasserschutz-
massnahmen (vgl. § 19 WBauG) erhoben werden können. 
 
2. Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 VPO Rechts-
verletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens 
(lit. a) und die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) gerügt wer-
den. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen - abgesehen von 
hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen - untersagt (lit. c). 
 
3. Die Parteien sind sich darin einig, dass das streitgegenständliche ehehafte Wasserrecht 
verfallen ist. Im Streit liegen sie über die aus dem Untergang für die Inhaber des ehehaften 
Rechts resultierenden Pflichten. 
 
3.1 Als ehehafte Rechte werden subjektive Rechtspositionen Privater gegenüber dem Staat 
bezeichnet, die ihren Ursprung in einer längst vergangenen Rechtsordnung haben und vom 
Staat während sehr langer Zeit respektiert worden sind. Der Begriff umfasst alle Arten von 
Rechten, die heute nur nach den Regeln des öffentlichen Rechts ausgeübt werden können, die 
aber zu der Zeit, als sie ihrem Inhaber durch einen bestimmten Rechtsakt verliehen wurden, wie 
jedes andere Recht privater Natur abgetreten wurden. In Rechtsprechung und Lehre werden 
ehehafte Rechte traditionell als eine spezielle Kategorie der wohlerworbenen Rechte betrachtet, 
die einen verstärkten Schutz, namentlich vor späteren Eingriffen durch den Gesetzgeber, ge-
niessen. Obwohl solche privaten dinglichen Rechte nicht mehr verliehen werden können, da 
das öffentliche Recht diese Bereiche inzwischen erschöpfend regelt und das Privatrecht die 
Schaffung von dinglichen Rechten, die es nicht kennt, ausschliesst (Grundsatz des numerus 
clausus), blieben sie als private subjektive Rechte in der modernen Rechtsordnung bestehen 
(vgl. BGE 145 II 140 E. 5; BGE 127 II 69 E. 4b; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX 

UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, Rz. 1240; PIERRE MOOR/
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, 3. Aufl., Bern 2011, S. 21). 
 
3.2 Ehehafte Wasserrechte sind historische Rechte an öffentlichen Gewässern, die dem 
Berechtigten einen zeitlich unbeschränkten dinglichen Anspruch auf eine unentgeltliche Ge-
wässernutzung verleihen, für die heute eine behördliche Bewilligung in der Form einer Son-
dernutzungskonzession erforderlich wäre. Die ehehaften Wasserrechte gehen auf mittelalterli-
che Erbleihen der Grund- und Landesherren zurück. Die von ihnen erteilten Rechte standen 
nicht dem Einzelnen zu, sondern waren an die Ausübung eines ehehaften Gewerbes oder an 
die landwirtschaftliche Nutzung gebunden. Es waren betriebsbezogene Rechte, die Wasserkraft 
etwa zum Betrieb von Mühlen, Schmieden oder Sägereiwerken zu nutzen. Andere typische 
Beispiele sind Wässer-, Tränke- und Trinkwasserrechte oder Rechte zur Fischzucht. Die Inha-
ber ehehafter Gewerbe waren einerseits privilegiert, d.h. sie hatten vorrangiges Anrecht auf 
Rohstoffe und Produktionsmittel wie den Wasserantrieb, waren aber andererseits zur verlässli-
chen Betriebsführung und damit zum Dienst an der Allgemeinheit verpflichtet (vgl. ANDREAS 

ABEGG/GORAN SEFEROVIC, Die Ablösung ehehafter Wasserrechte, URP 2020, S. 817; MICHAEL 

BÜTLER/ENRICO RIVA, Rechtsgutachten vom 22. März 2017 zur Anwendung des Umweltrechts 
bei ehehaften Wasserrechten, Rz. 21 f.; jeweils m.w.H.). Ehehafte Wasserrechte für frühindus-
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trielle Nutzungen umfassen in aller Regel die gesamte Energie, die mit Hilfe der Wasserkraft 
erzeugt werden kann. Für den Inhalt und den Rechtsbestand des ehehaften Rechts spielt es 
keine Rolle, ob die Wasserkraft durch den Berechtigten wie ursprünglich mechanisch (Trans-
missionsriemen) oder mittels Umwandlung in elektrische Energie (Generator) genutzt wird (BGE 
109 Ib 276 E. 2d; BGE 27 II 672 E. 2). Bis in die jüngste Zeit gingen Lehre und Rechtsprechung 
davon aus, dass die ehehaften Wasserrechte unbefristet sind. Im Jahr 2019 kam es in dieser 
Frage zu einem Paradigmenwechsel, indem das Bundesgericht in einem Grundsatzurteil an-
ordnete, dass ehehafte Wasserrechte bei erster Gelegenheit - allenfalls unter Gewährung einer 
angemessenen Übergangsfrist - grundsätzlich entschädigungslos den heute geltenden Konzes-
sionsvorschriften zu unterstellen sind (BGE 145 II 140, Urteil "Hammer"). 
 
3.3 Der bundesgerichtliche Leitentscheid Hammer wurde (noch) nicht in das kantonale 
Recht rezipiert. § 31 Abs. 1 WBauG garantiert dementsprechend in mittlerweile überholter Wei-
se, dass ehehafte Wasserrechte grundsätzlich im bisherigen Umfang erhalten bleiben. An den 
ursprünglichen Zweck der Verleihung anknüpfend statuiert § 31 Abs. 2 WBauG aber einschrän-
kend, dass ein ehehaftes Wasserrecht entschädigungslos verfällt, wenn es während zehn Jah-
ren nicht ausgeübt wurde. § 31 WBauG entspricht dabei wörtlich § 30 des früheren Gesetzes 
vom 2. September 1974 über den Wasserbau und die Nutzung der Gewässer (GS 25.653). Die 
rechtliche Ordnung zum Verfall des Nutzungsrechts lehnt sich an das überlieferte römisch-
germanische Rechtsinstitut der Versitzung (Erlöschen der Dienstbarkeit durch Nichtausübung) 
an, das allerdings keinen Eingang in das moderne Bundesprivatrecht fand (vgl. BGE 95 II 605 
E. 2a). Das ehehafte Recht wird solange ausgeübt, als das Wasser im Sinne des historischen 
Rechtstitels als Produktionsfaktor eingesetzt wird (wie z.B. für den Betrieb eines Gewerbes, für 
die Landwirtschaft oder die Fischerei). Wird das Wasser nicht mehr genutzt, fällt das Nutzungs-
recht nach Ablauf von zehn Jahren von Gesetzes wegen dahin, ohne dass es dafür eines be-
hördlichen Aktes bedürfte. Keine Rolle spielt, ob den Behörden die Aufgabe der Rechtsaus-
übung bekannt ist. Ebenso ist unerheblich, ob zum Verfallszeitpunkt eine Wiederaufnahme der 
Ausübung geplant ist oder ob überhaupt weiterhin ein Interesse an der Nutzung der Ressource 
besteht. 
 
3.4 Nach übereinstimmender Parteidarstellung wurde die Wasserkraft seit 1980 für den Be-
trieb der Papiermühle nicht mehr benötigt. Nach 1998 wurde auch das Kleinwasserkraftwerk 
der Handelsmühle nicht mehr betrieben. Damit fiel der eigentliche mit dem ehehaften Wasser-
recht verbundene gewerbliche Zweck, der Betrieb der Mühlen, dahin. Die Wasserkraft der Er-
golz wurde auch nicht mehr anderweitig als Energieressource genutzt. Das ehehafte Wasser-
recht wurde somit ab 1998 nicht mehr ausgeübt, worauf es nach Massgabe von § 31 Abs. 2 
WBauG zehn Jahre später - im Verlauf des Jahres 2008 - entschädigungslos verfiel. 
 
4.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, mit dem Erlöschen des ehehaften Rechts 
habe der ehemalige Inhaber "im Hinblick auf den Übergang der Rechte und Pflichten" an das 
Gemeinwesen noch "gewissen Pflichten" nachzukommen. Er habe die Sicherungsarbeiten vor-
zunehmen, die durch das Eingehen des Werkes nötig würden. Da der Kanton im vorliegenden 
Fall kein Interesse an einer Weiterverwendung der auf öffentlichem Grund noch bestehenden 
Teile der Wehranlage habe, hätten die Eigentümer des ehemaligen Gewerbekanals die Wehr-
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anlage vollständig zurückzubauen. Es gehe darum, die zwecks Nutzung der Wasserkraft im 
öffentlichen Gewässer erfolgten Einbauten so zurückzubauen, dass die Gefährdung von Bauten 
und Werken Dritter aufgrund von Sohlen- und Ufererosion auszuschliessen sei und zugleich ein 
gesetzeskonformer, d.h. möglichst naturnaher Zustand des Gewässers erreicht werden könne. 
 
4.2 Grundlage jedes staatlichen Handelns ist das Recht (Legalitätsprinzip; vgl. Art. 5 Abs. 1 
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999; § 4 
Abs. 1 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft [KV] vom 17. Mai 1984). Das Legalitäts-
prinzip besagt, dass sich ein staatlicher Akt auf eine materiell-gesetzliche Grundlage stützen 
muss, die hinreichend bestimmt und vom staatsrechtlich zuständigen Organ erlassen worden 
ist. Der Rechtsgrundsatz sorgt in seiner rechtsstaatlichen Funktion für Rechtssicherheit, näm-
lich die Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit des Verwaltungshandelns des Gemeinwesens, 
gewährleistet die Rechtsgleichheit und schützt das Individuum vor staatlichen Eingriffen (BGE 
141 II 169 E. 3.1; BGE 128 I 113 E. 3c; BLKGE 2007 Nr. 35 E. 5.4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
a.a.O., Rz. 325 ff.). Dem Wasserbaugesetz lässt sich keine Bestimmung entnehmen, die Inha-
bern von ehehaften Wasserrechten Pflichten auferlegen würde. Das Gesetz anerkennt und 
normiert die ehehaften Wasserrechte und regelt mit den Rechtsfolgen bei dauerhafter Nicht-
ausübung des Rechts (Verfall, kein Anspruch des Inhabers auf eine Entschädigung) in § 31 
WBauG die im Zusammenhang mit dem Erlöschen des Rechts zwingend zu klärenden Fragen, 
so dass diesbezüglich nicht ohne Weiteres von einer vom Rechtsanwender auszufüllenden 
Normierungslücke ausgegangen werden kann. Hätte der Gesetzgeber den Rechteinhabern 
neben dem Rechtsnachteil des entschädigungslosen Rechtsverlusts zusätzlich Rechtspflichten 
wie eine Wiederherstellungspflicht auferlegen wollen, hätte er dies getan. 
 
4.3.1 Erst in der Vernehmlassung verweist die Vorinstanz auf die Wasserbauverordnung 
(WBauV) vom 14. April 2015 und die darin geregelten Folgen des Endes von Konzessionen. 
§ 17 Abs. 3 WBauV bestimmt, dass der Konzessionär oder die Konzessionärin nach Ende der 
Konzession auf seine bzw. ihre Kosten die zur Konzessionsausübung erstellten Anlagen und 
Werke zurückzubauen (lit. a) und im Bereich der rückgebauten Anlagen und Werke in Abspra-
che mit den zuständigen kantonalen Fachstellen einen naturnahen Zustand des Gewässers und 
des Gewässerraums herzustellen hat (lit. b). Weil ehehafte Rechte gleich wie altrechtliche Kon-
zessionen zu beurteilen seien - so die Vorinstanz -, seien auch die Folgen aus dem Hinfall der 
ehehaften Rechte gleich wie die Folgen beim Ende von Konzessionen zu beurteilen. 
 
4.3.2 Es erscheint zweifelhaft, ob § 17 Abs. 3 WBauV direkt auf altrechtliche Konzessionsver-
hältnisse anwendbar wäre. Der von der Vorinstanz gezogene Vergleich zu Konzessionen hinkt 
aber ohnehin auf verschiedenen Ebenen. Zunächst unterscheidet das kantonale Recht selber 
klar zwischen Konzessionen und ehehaften Rechten und behandelt beide - gerade auch hin-
sichtlich der Frage der Verwirkung - unterschiedlich (vgl. § 16 WBauV zur Verwirkung von Kon-
zessionen nach Durchführung eines Verwirkungsverfahrens durch die Verleihbehörde). Dies zu 
Recht, denn trotz inhaltlicher Ähnlichkeiten bestehen zwischen den beiden Rechtsinstituten 
fundamentale Unterschiede. Entgegen der Darstellung im angefochtenen Entscheid handelt es 
sich bei einem ehehaften Recht nicht um eine Sondernutzungskonzession ohne zeitliche Be-
grenzung. Entsprechendes ergibt sich auch nicht aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. 
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Obgleich es sich inhaltlich um ein Sondernutzungsrecht an einem öffentlichen Gewässer han-
delt, ist die historische Nutzungsberechtigung formell keine Konzession. Die Erlaubnis beruht 
nicht auf einer öffentlich-rechtlichen Ermächtigung. Vielmehr wurde das Recht in Form eines 
beschränkten dinglichen Rechts (Personalservitut) an einem (heute öffentlichen) Gewässer an-
erkannt (vgl. oben E. 3.1; BGE 145 II 140 E. 6.3). Charakteristisch für derartige Servitute waren 
deren Einseitigkeit und zeitliche Unbegrenztheit. Das Konzessionsverhältnis ist demgegen-
über - als Resultat aktiv geführter Verhandlungen - vertragsähnlicher Natur (BGE 127 II 69 
E. 5b) und ein Konvolut gegenseitiger Rechte und Pflichten für eine von Anfang an festgelegte 
Dauer. Die Konzession muss vor der Erteilung (oder Erneuerung) sämtliche dem Konzessionär 
auferlegten wirtschaftlichen Leistungen nennen, damit dieser die Rentabilität berechnen und die 
Investitionen für das erstellte Werk während der Konzessionsdauer amortisieren kann. Der 
Konzessionär muss auch die Kosten für die allfällige Beseitigung der Bauten in seine Kapital-
rechnung einbeziehen und entsprechende Reserven bilden (vgl. ABEGG/SEFEROVIC, a.a.O., 
S. 840). Dies ist bei den Inhabern eines ehehaften Wasserrechts nicht der Fall, da 
sie - mangels ausdrücklicher gesetzlicher Regelung (und rechtzeitiger behördlicher Informati-
on) - nicht damit rechnen müssen (resp. mussten), nach der Aufgabe der Nutzung für die Wie-
derherstellung des natürlichen Zustands in die Pflicht genommen zu werden, weshalb die Be-
schwerdeführer vorliegend zu Recht Vertrauensschutzargumente ins Spiel bringen. Aus diesem 
Grund sind denn auch bei der Ablösung zeitlich unbeschränkter altrechtlicher Konzessionen 
gegebenenfalls angemessene Übergangsfristen zu gewähren (vgl. BGE 127 II 69 E. 6), was in 
der vorliegend zu beurteilenden Konstellation schon rein faktisch nicht mehr möglich ist. 
 
4.3.3 Auf die weiteren gegen einen Analogieschluss zur Konzession sprechenden Gründe 
(vgl. sogleich E. 4.4) muss an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, denn § 17 Abs. 3 
WBauV stellt im vorliegenden Fall bereits aus anderen Gründen keine tragfähige Rechtsgrund-
lage für eine Inanspruchnahme der Beschwerdeführer dar. Die von der Vorinstanz verlangten 
Rückbaumassnahmen stellen zweifellos eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Normen mit 
derartigen schweren Eingriffen in die Lage Privater sind nach § 63 Abs. 1 KV als grundlegende 
und wichtige Bestimmungen vom Landrat in der Form des Gesetzes zu erlassen. Der Regie-
rungsrat ist damit nicht befugt, substantielle öffentlich-rechtliche Pflichten Privater auf der Ver-
ordnungsstufe neu zu schaffen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 18. Januar 2023 [810 22 81] E. 5; BLKGE 2006 Nr. 35 E. 4; 
GIOVANNI BIAGGINI, Das Gesetz in der Verfassungsordnung des Kantons Basel-Landschaft, 
Liestal 1992, S. 32 ff.). Dazu kommt vorliegend, dass die im Jahr 2008 in Kraft stehende Ver-
ordnung über wasserbauliche Gebühren vom 16. Oktober 1990 (GS 30.387) keine Rückbau-
verpflichtung des Konzessionärs kannte. Diese Pflicht wurde erst im Jahr 2015 mit der neu er-
lassenen Wasserbauverordnung erstmals statuiert. Knüpft das Gesetz an einen Sachverhalt an, 
der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat, liegt eine sog. echte 
Rückwirkung vor (BGE 144 I 81 E. 4.1). Mit vorliegend nicht einschlägigen engen Ausnahmen 
ist die Rückwirkung von Erlassen grundsätzlich von Verfassungs wegen unzulässig (vgl. § 11 
KV). Niemandem sollen Verpflichtungen auferlegt werden, die sich aus Normen ergeben, wel-
che im Zeitpunkt, als sich der Sachverhalt verwirklichte, nicht bekannt sein konnten, mit denen 
er also nicht rechnen konnte und musste (KGE VV vom 21. April 2021 [810 20 230] E. 7.2; 
BLKGE 2004 Nr. 26 E. 3a/aa). Nachdem das streitgegenständliche ehehafte Wasserrecht be-
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reits im Jahr 2008 erlosch (vgl. oben E. 3.4) und sich der Normtatbestand somit vor Inkrafttreten 
des § 17 Abs. 3 WBauV abschliessend verwirklicht hatte, kann die Bestimmung nicht rückwir-
kend zur Anwendung gelangen. 
 
4.4 Die Vorinstanz stützt sich im angefochtenen Entscheid denn auch in erster Linie nicht 
auf das kantonale Recht, sondern verweist auf das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung 
der Wasserkräfte (WRG) vom 22. Dezember 1916. 
 
4.4.1 Unter dem Titel "Übergangsbestimmung" bezeichnet Art. 74 WRG diejenigen Teile des 
Gesetzes, welche für die vor dem 25. Oktober 1908 begründeten Wasserrechte gelten. Vom 
Geltungsbereich des WRG ausgenommen werden namentlich die Vorgaben zur Konzessionie-
rung und zum Ende der Konzession sowie zu den Pflichten des Konzessionärs. Der neuen Nut-
zungsordnung unterstanden die ehehaften Wasserrechte nur, aber immerhin, in eingeschränk-
tem Masse, konnten aber gegen Entschädigung enteignet werden (vgl. ABEGG/SEFEROVIC, 
a.a.O., S. 819 f.). Wie die Beschwerdeführer zutreffend einwenden, ist das Bundesgesetz auf 
den vorliegenden Streitgegenstand nicht anwendbar. 
 
4.4.2 In der Vernehmlassung stellt die Vorinstanz klar, dass sie die Regeln des Wasser-
rechtsgesetzes zum Erlöschen der Konzession analog zur Anwendung gebracht habe. Gemäss 
dem im angefochtenen Entscheid referenzierten Art. 66 WRG ist der Konzessionär, dessen 
Anlagen nach Ablauf oder Hinfall der Konzession nicht weiter benutzt werden, verpflichtet, die 
Sicherungsarbeiten vorzunehmen, die durch das Eingehen des Werkes nötig werden, sofern 
die Konzession nichts anderes bestimmt. Aus dieser Sicherungspflicht kann aber gerade keine 
Verpflichtung zum vollständigen Rückbau der Anlagen und zur Wiederherstellung des natürli-
chen Zustands abgeleitet werden. Die in der bundesrätlichen Botschaft noch enthaltene Weg-
räumungspflicht nach Ablauf der Verleihungsdauer (vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bun-
desversammlung zum Entwurfe eines Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte vom 19. April 1912, BBl 1912 II 669, S. 701) wurde vom historischen Gesetzgeber ver-
worfen, da ein eigentlicher Rückbau der Wasserkraftanlagen oftmals unmöglich und viel zu 
kostspielig sei (vgl. MICHAEL MERKER, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [Hrsg.], Kom-
mentar zum Energierecht, Band I, Bern 2016, Rz. 1 f. zu Art. 66 WRG). Schon alleine deswe-
gen steht gleichzeitig auch fest, dass es sich bei der vorliegend von der Vorinstanz postulierten 
Wiederherstellungspflicht nach Ablauf des Nutzungsrechts nicht um einen allgemeinen Rechts-
grundsatz handeln kann (zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen vgl. HÄFELIN/MÜLLER/
UHLMANN, a.a.O., RZ. 145 ff.). 
 
4.4.3 Mit Blick auf das Legalitätsprinzip und den qualifizierten Schutz, den Grundrechte gegen 
hoheitliche Beeinträchtigungen geniessen, insbesondere indem dafür eine ausdrückliche gene-
rell-abstrakte, hinreichend bestimmte Regelung gefordert wird (vgl. oben E. 4.2; Art. 36 Abs. 1 
BV; § 15 Abs. 2 KV; BGE 147 I 450 E. 3.2.1), lässt sich fragen, ob der vorliegend durch die 
Rückbauverpflichtung bewirkte Eingriff in die Grundrechte der Beschwerdeführer überhaupt auf 
die analoge Anwendung einer gesetzlichen Regelung gestützt werden könnte. Hinzu kommt der 
Umstand, dass der Bundesgesetzgeber die von ihm aufgestellten Regeln ganz bewusst nicht 
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auf ehehafte Wasserrechte angewendet haben wollte. Angesichts der nachfolgenden Erwägun-
gen braucht die Frage nicht weiter erörtert zu werden. 
 
4.4.4 Voraussetzung für jede Art der Analogie ist die Feststellung einer Lücke (SUSAN EMMEN-
EGGER/AXEL TSCHENTSCHER, Berner Kommentar, Bd. I/1, Einleitung, Bern 2012, Rz. 380 zu 
Art. 1 ZGB; BGE 146 III 426 E. 3.1). Eine Lücke ist die planwidrige Unvollständigkeit des Ge-
setzes. Planwidrig ist die Unvollständigkeit dann, wenn das Gesetz nach seiner Auslegung eine 
Antwort schuldig bleibt, obgleich nach seinem Zweck eine Antwort geboten wäre, oder wenn 
dem Gesetz eine Ausnahme fehlt, obwohl es nach seinem Zweck eine Ausnahme enthalten 
müsste. Keine Lücke liegt demgegenüber vor, wenn das Gesetz erkennbar eine Regelung ent-
hält, die nur im Ergebnis sachlich nicht befriedigt. Während es die Aufgabe der Rechtsanwen-
der ist, eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes zu beheben, steht es ihnen grundsätz-
lich nicht zu, sachlich unbefriedigende Lösungen des Gesetzgebers zu korrigieren (BGE 144 IV 
97 E. 3.1.2; BGE 139 II 404 E. 4.2; KGE VV vom 17. März 2021 [810 20 113] E. 6.1.1; BLKGE 
2008 Nr. 40 E. 6.3). Im angefochtenen Entscheid wird nicht erläutert, inwiefern das Gesetz vor-
liegend unvollständig sein soll. Offenbar geht die Vorinstanz von einer Lücke aus, weil das 
Wasserbaugesetz keine Rückbauverpflichtung des Inhabers des ehehaften Wasserrechts ent-
hält. Der Umstand, dass sich eine bestimmte Regelung im Gesetz nicht findet, bedeutet jedoch 
nicht ohne Weiteres, dass eine Lücke im Rechtssinn vorliegt, die vom Rechtsanwender zu fül-
len wäre (ERNST A. KRAMER, Juristische Methodenlehre, 4. Aufl., Bern 2013, S. 191 f.; BGE 140 
III 206 E. 3.5.2). Wie bereits ausgeführt wurde (vgl. oben E. 4.2), kann in der vorliegenden 
Sachverhaltskonstellation nicht von einer vom Gesetzesinterpreten auszufüllenden Normie-
rungslücke ausgegangen werden, denn das Gesetz bleibt keine Antwort schuldig, die es zur 
Erreichung seines Zwecks zwingend geben müsste: Die Existenz der zur Wassernutzung er-
richteten Bauten und Anlagen bleibt nach der Gesetzeslage vom Verfall des ehehaften Rechts 
unberührt. Darin ist keine planwidrige Unvollständigkeit zu erblicken. Eine Wiederherstellung 
des natürlichen Zustands ist vom Wasserbaugesetz schlicht nicht vorgesehen. Damit gelangen 
die allgemeinen umweltschutzrechtlichen und wasserbaulichen Regeln zur Anwendung, die 
unter gewissen Umständen einen Rückbau und die Wiederherstellung des natürlichen Zustands 
gebieten können. Dass als Folge davon die Kosten für den Rückbau von Anlagen in öffentlichen 
Gewässern - zumindest zum grossen Teil - von der Allgemeinheit getragen werden, mag als 
unbefriedigend empfunden werden, lässt sich aber nicht mittels berichtigender Rechtsschöp-
fung auf dem Weg der Analogie korrigieren. 
 
4.4.5 An der Sache vorbei geht in diesem Zusammenhang der Verweis der Vorinstanz auf das 
Rechtsgutachten von ABEGG/SEFEROVIC. Wie im besagten Gutachten einleitend dargestellt 
wird, führt der Bundesgerichtsentscheid Hammer mit seiner Anordnung, die ehehaften Wasser-
rechte seien abzulösen, zu zahlreichen Fragen, welche der historische Gesetzgeber in dieser 
Art nicht antizipiert hatte. Dies, weil der Gesetzgeber zu Beginn des 20. Jahrhunderts die be-
stehenden alten Rechte in die neue Rechtsordnung überführen wollte und keine Regeln zu de-
ren zeitlichen Befristung vorsah. Gemäss den Autoren sind infolge des Bundesgerichtsurteils 
Gesetzeslücken entstanden. Diese hätten die rechtsanwendenden Behörden unter Berücksich-
tigung der gesetzgeberischen Ziele und Werte zu schliessen, vor allem unter analoger Anwen-
dung bestehenden Gesetzesrechts (vgl. ABEGG/SEFEROVIC, a.a.O., S. 827 f.). Die Rechtsgut-
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achter erinnern aber gleichzeitig auch an die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Kon-
zession und einem ehehaften Recht und plädieren deswegen für eine differenzierte und ver-
hältnismässige Beantwortung der durch die erzwungene Ablösung aufgeworfenen Fragen (vgl. 
ABEGG/SEFEROVIC, a.a.O., S. 839 f.). Nachdem im vorliegenden Fall das ehehafte Wasserrecht 
bereits seit längerem erloschen ist, steht aber eine Ablösung gar nicht zur Debatte. Der Bun-
desgerichtsentscheid Hammer ist nicht einschlägig und führt dementsprechend auch nicht zu 
einer ausfüllungsbedürftigen Gesetzeslücke. 
 
4.5 Selbst wenn mit dem Verfall des ehehaften Wasserrechts - entgegen der vorstehenden 
Ausführungen - eine Rückbauverpflichtung der Beschwerdeführer entstanden wäre, hätte der 
Kanton mittlerweile das Recht zur obrigkeitlichen Durchsetzung zufolge Verjährung verloren. 
 
4.5.1 Im Wasserbaugesetz ist die Verjährung nicht ausdrücklich geregelt, was für derartige 
Gesetze aber nicht unüblich ist. Im öffentlichen Recht bestehen generell nur wenige allgemein 
anwendbare Normen über die Verjährung oder die Verwirkung (vgl. THOMAS MEIER, Verjährung 
und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Zürich 2013, S. 157). Die Verjährung ist je-
doch aufgrund der im Rechtsstaat unabdingbar erscheinenden Grundsätze der Rechtssicher-
heit und von Treu und Glauben ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des öffentlichen Rechts, wes-
halb öffentlich-rechtliche Ansprüche selbst bei Fehlen einer ausdrücklichen Gesetzesbestim-
mung der Verjährung oder Verwirkung unterliegen. Diese Regel betrifft vermögensrechtliche 
und andere öffentlich-rechtliche Ansprüche und gilt sowohl für das Gemeinwesen als auch für 
Private (BGE 148 II 106 E. 4.3; BGE 140 II 384 E. 4.1; BGE 126 II 49 E. 2a; BLKGE 2006 
Nr. 48 E. I.2.3.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 153). 
 
4.5.2 Anders als die Vorinstanz in der Vernehmlassung annimmt, unterliegen Realleistungs-
pflichten aus einem konkreten Rechtsverhältnis zwischen dem Staat und Privaten, wie es vor-
liegend von der Vorinstanz geltend gemacht wird, nach dem soeben Ausgeführten dem Grund-
satz der Verjährbarkeit (vgl. MEIER, a.a.O., S. 127 ff.). 
 
4.5.3 Fehlen Vorschriften zur Verjährung, müssen sie aufgrund der Pflicht zur Lückenfüllung 
durch Richterrecht geschaffen werden, wobei primär auf die in einem anderen öffentlichen Ge-
setz vorgesehene Frist in einer ähnlichen Situation abzustellen ist; mangels entsprechender 
Regelungen sind die allgemeinen (zivilrechtlichen) Grundsätze über die Verjährung heranzuzie-
hen (BGE 148 II 106 E. 4.3; BGE 140 II 384 E. 4.2, m.w.H.). Bezüglich der Dauer der Verjäh-
rungsfrist gilt im Privatrecht der Grundsatz, dass Forderungen nach zehn Jahren verjähren, 
wenn keine andere Dauer festgelegt ist (Art. 127 des Bundesgesetzes betreffend die Ergän-
zung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Obligationenrecht, OR] vom 30. März 1911). Im 
öffentlichen Recht fehlt eine entsprechende allgemeine Auffangvorschrift. Wird die Verjährungs-
frage vorliegend mittels analoger Anwendung der Regelungen zum Ende von Konzessio-
nen - wie von der Vorinstanz in anderem Zusammenhang propagiert - beantwortet, müsste wohl 
aufgrund der vertragsähnlichen Natur des Konzessionsverhältnisses (vgl. oben E. 4.3.2) die 
vom Kantonsgericht aufgestellte (einheitliche) Verjährungsfrist von fünf Jahren für die Geltend-
machung von Ansprüchen aus verwaltungsrechtlichem Vertrag zur Anwendung gelangen (vgl. 
BLKGE 2006 Nr. 48 E. I.2.3.2, m.w.H.). In diese Richtung weist auch Art. 58a Abs. 3 WRG, wo-
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nach spätestens fünf Jahre nach dem Ablauf der Konzession die neuen Restwasservorschriften 
ohne Einschränkung angewendet werden müssen. Bei Massnahmen der Behörden zum Schutz 
der Gewässer oder der Umwelt gilt für die Kostenüberbindung an Private rechtsprechungsge-
mäss ebenfalls eine Verjährungsfrist von fünf Jahren (BGE 122 II 26 E. 5). In Anlehnung an 
Regelungen über die absolute Verjährung der Rückforderungsansprüche des Gemeinwesens 
bei gewissen Steuern und im Bereich der Sozialversicherungen (vgl. die Übersicht bei MEIER, 
a.a.O., S. 159 ff.), mit Blick auf die Dauer der Verwirkungsfrist in § 31 WBauG sowie in Analogie 
zu Art. 127 OR über die Verjährung zivilrechtlicher Ansprüche liesse sich aber auch mit Fug die 
Meinung vertreten, dass von einer zehnjährigen Verjährungsfrist auszugehen ist. Eine noch 
längere Frist erschiene hingegen als Fremdkörper innerhalb der bestehenden Rechtsordnung. 
Die Verjährungsfrist bewegt sich dementsprechend im Rahmen dieser Bandbreite von minimal 
fünf und maximal zehn Jahren. 
 
4.5.4 Über die genaue Dauer der Verjährungsfrist braucht vorliegend nicht entschieden zu 
werden. Die Frist hätte mit dem von Gesetzes wegen eingetretenen Verfall des ehehaften Was-
serrechts im Jahr 2008 (vgl. oben E. 3.4) zu laufen begonnen. Aus den Sachverhaltsfeststellun-
gen der Vorinstanz, den Parteivorbringen und den dem Gericht vorliegenden Akten ergeben 
sich keine verjährungsunterbrechenden Handlungen in den nachfolgenden Jahren. Spätestens 
nach zehn Jahren, also im Jahr 2018, wäre eine allfällige Forderung des Kantons gegen die 
Beschwerdeführer auf einen Rückbau in jedem Fall verjährt gewesen. 
 
5. Die Vorinstanz stützt sich auf einer zweiten Argumentationsschiene zusätzlich auf das 
Sachenrecht und die sich daraus ergebenden Eigentümerpflichten. 
 
5.1 In der Vernehmlassung führt sie aus, die Beschwerdeführer seien als Eigentümer der 
Einbauten im öffentlichen Gewässer für diese verantwortlich. Das Wehr im Einlaufbereich zum 
Gewerbekanal sei zur Ausübung des ehehaften Wasserrechts erforderlich gewesen. Ohne die-
se Schwelle in der Ergolz wäre eine Wasserfassung bzw. die Ableitung des Wassers gar nicht 
möglich gewesen. Deshalb sei die Schwelle dem Eigentum der Beschwerdeführer zuzurech-
nen, selbst wenn sie in einem öffentlichen Gewässer liege. Aus diesem Zusammenhang folge 
auch die Pflicht zum Unterhalt dieser Schwelle durch die Eigentümerschaft, wie auch deren 
Werkeigentümerhaftung. Die Pflicht zum Rückbau der noch vorhandenen Wehrbestandteile 
könne unter dieser Prämisse nicht verjähren. 
 
5.2 Es trifft zu, dass die aus dem Eigentum an einer Sache fliessenden Rechte und Pflichten 
grundsätzlich nicht verjähren. So besteht etwa eine zeitlich unbeschränkte Pflicht des Werkei-
gentümers zur Beseitigung eines polizeiwidrigen Zustands, sofern hochrangige Rechtsgüter 
unmittelbar gefährdet sind (vgl. MEIER, a.a.O., S. 131). Dies ist allerdings im vorliegenden Kon-
text nicht von Bedeutung, denn die Prämisse betreffend die Eigentumsverhältnisse ist unzutref-
fend, wie nachfolgend aufgezeigt wird. 
 
5.3.1 Das Bundeszivilrecht überlässt es den Kantonen, die öffentlichen Gewässer zu definie-
ren (BGE 149 III 49 E. 3.2.1). Nach § 4 lit. d WBauG gelten dauernd oder periodisch Wasser 
führende Gerinne inkl. der Uferbereiche sowie die stehenden Gewässer, ausgenommen die 
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privaten Gewässer, als öffentliche Gewässer. Gemäss § 5 Abs. 1 WBauG unterliegen die öf-
fentlichen Gewässer als öffentliche Sachen im Gemeingebrauch der Hoheit des Kantons. Er 
kann an ihnen Eigentum erlangen (vgl. auch Art. 664 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches [ZGB] vom 10. Dezember 1907). Das kantonale Recht kategorisiert demgegenüber un-
ter anderem Gewerbekanäle, die sich nachweislich in Privateigentum befinden, als private Ge-
wässer (§ 4 lit. e WBauG). An den öffentlichen Gewässern besteht von Bundesrechts wegen 
unter Vorbehalt anderweitigen Nachweises kein Privateigentum (Art. 664 Abs. 2 ZGB). Es gilt 
demnach eine widerlegbare Vermutung zulasten des Privateigentums (BGE 113 II 236 E. 4). 
Die Vermutung zuungunsten von dinglichen Rechten Privater beschränkt sich nicht nur auf das 
Eigentum als dingliches Vollrecht, sondern auch auf beschränkte dingliche Rechte und andere, 
heute nicht mehr begründbare Privatrechte, wie ehehafte Wasserrechte (ARTHUR MEIER-HAYOZ, 
Berner Kommentar, Bd. IV/1/5, Das Grundeigentum, 3. Aufl., Bern 1964, Rz. 133 zu Art. 664 
ZGB). 
 
5.3.2 Die horizontale Ausdehnung des Grundeigentums wird durch die Grundbuchpläne und 
durch die Abgrenzungen auf dem Grundstück selbst festgelegt (vgl. Art. 668 ZGB). Das Eigen-
tum an diesem Grund und Boden erstreckt sich gemäss Art. 667 Abs. 1 ZGB nach oben und 
unten auf den Luftraum und das Erdreich, soweit für die Ausübung des Eigentums ein Interesse 
besteht. Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle Bauten und Pflanzen so-
wie die Quellen (Art. 667 Abs. 2 ZGB). Mit der letztgenannten Bestimmung bringt das Gesetz 
das Akzessionsprinzip zum Ausdruck, wonach das Grundeigentum (unter Vorbehalt bestimmter 
Ausnahmen) die mit dem Grund und Boden oberirdisch oder unterirdisch verbundenen Bauten, 
Pflanzen und Quellen - als dessen Bestandteile - mitumfasst (MEIER-HAYOZ, a.a.O., Rz. 1 zu 
Art. 667 ZGB; JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 4. Aufl., Zürich 2022, 
Rz. 888 ff.). Unter Bauten sind nicht nur Gebäude zu verstehen, sondern alle bautechnischen 
Vorrichtungen, die dauerhaft mit dem Boden verbunden sind. So gelten auch fest verlegte Lei-
tungen, Schleusen oder Wehre als Bauten. Die Bestandteile einer Sache teilen notwendiger-
weise das gleiche rechtliche Schicksal wie die Hauptsache und gehören dem gleichen Eigen-
tümer. Weil das Akzessionsprinzip zwingenden Charakter aufweist, kann es nur aufgrund einer 
ausdrücklichen gesetzlichen Ausnahmebestimmung durchbrochen werden (vgl. HEINZ REY/
LORENZ STREBEL, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Ba-
sel 2023, Rz. 9 ff. zu Art. 667 ZGB; MEIER-HAYOZ, a.a.O., Rz. 5 zu Art. 667 ZGB). 
 
5.3.3 Die Normen des Zivilgesetzbuches über Inhalt und Grenzen des Akzessionsprinzips 
sind mangels abweichender kantonaler Vorschriften auch auf Bauten anwendbar, die auf öffent-
lichem Grund errichtet werden (MEIER-HAYOZ, a.a.O., Rz. 39 zu Art. 667 ZGB). Um den Bauten 
die Bestandteilseigenschaft zu nehmen und ihnen ein eigenes rechtliches Schicksal (Eigentum 
oder andere dingliche Rechte) zu geben, muss eine Dienstbarkeit als Baurecht oder Leitungs-
recht errichtet werden. Ohne privatrechtliche Dienstbarkeit ist eine Durchbrechung des Akzes-
sionsprinzips aus Gründen des öffentlichen Rechts möglich. Das trifft nach der Rechtsprechung 
und herrschenden Lehre regelmässig zu, wenn eine Person vom Staat eine Konzession zur 
Errichtung und Beibehaltung einer ständigen Baute oder Anlage auf öffentlichem Grund erhal-
ten hat (RICCARDO JAGMETTI, Energierecht, SBVR Bd. VII, Basel 2005, Rz. 2129; MEIER-HAYOZ, 
a.a.O., Rz. 193 zu Art. 664 ZGB; BGE 139 II 470 E. 2.1; BGE 56 III 63). In diesem Sinne weist 
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das Wasserbaugesetz etwa das Eigentum an Übergängen (Brücken, Stege und Durchlässe) 
dem Verkehrsträger zu, dem sie dienen (§ 25 WBauG). Den in öffentlichen Gewässern erstell-
ten Anlagen zur Nutzung der Wasserkraft entzieht die Konzession ebenfalls kraft öffentlichen 
Rechts die Bestandteilseigenschaft, so dass das Akzessionsprinzip nicht gilt und die Bauten für 
die Dauer des Nutzungsverhältnisses im Eigentum des Konzessionärs stehen (JAGMETTI, 
a.a.O., Rz. 4222; MERKER, a.a.O., Rz. 5 zu Art. 69 WRG). 
 
5.4 Das von der Vorinstanz angesprochene Wehr am Anfang des Mühlekanals steht im öf-
fentlichen Gewässer auf der Parzelle Nr. 1022, GB Itingen, die gemäss Grundbuch im Alleinei-
gentum des Kantons Basel-Landschaft steht. Der Grundbuchauszug weist keine Dienstbarkeit 
zur Errichtung von Bauten aus. Den Beschwerdeführern oder ihren Rechtsvorgängern wurde 
auch nie eine Konzession zur Nutzung der Wasserkraft erteilt. Da es sich beim ehehaften Was-
serrecht um ein beschränktes dingliches Recht des Privatrechts handelte (vgl. oben E. 3.1), 
leuchtet nicht ohne Weiteres ein, dass damit zwingend Eigentumsrechte an Wasserbauten ein-
hergingen. Die Vorinstanz erläutert jedenfalls nicht weiter, worauf sie ihre Rechtsauffassung 
stützt. Sie zeigt insbesondere nicht auf, dass nach der historischen Rechtsordnung die Inhaber 
ehehafter Wasserrechte automatisch Eigentümer der zur Ausübung des Rechts benötigten 
Wasserbauten wurden und blieben. Bereits die Annahme, dass die zurückzubauende Wehran-
lage ausschliesslich dem Zweck des Mühlenbetriebs gedient haben soll, lässt sich in den Akten 
nicht genügend objektivieren. Neben der Wehranlage findet sich alleine auf der Parzelle 
Nr. 1022 noch mindestens eine weitere Schwelle und auch flussaufwärts sind in kurzer Distanz 
noch mehrere Schwellen installiert. Eine Sohlschwelle ist ein quer zur Strömungsrichtung eines 
Flusses verlaufendes Regelbauwerk, das der Entnahme von Wasser dienen kann, aber auch 
dessen Tiefenerosion vermindert und dem Hochwasser- und Kulturlandschutz dient (vgl. Spek-
trum Lexikon der Geowissenschaften, Heidelberg 2002, Stichwort: Sohlenbauwerk). Wie die 
Beschwerdeführer der Vorinstanz zu Recht entgegenhalten, deuten die zahlreichen Wasser-
bauten darauf hin, dass das Wehr zumindest in neuerer Zeit neben der Aufgabe der Ausleitung 
des Wassers aus der Ergolz auch noch weitere, dem Schutz der Allgemeinheit dienende Funk-
tionen erfüllte. Die diesbezüglich beweisbelastete Vorinstanz erbringt keinen Nachweis dafür, 
dass das Akzessionsprinzip durchbrochen wurde, und vermag damit die gesetzliche Vermutung 
des Alleineigentums des Kantons nicht umzustossen. 
 
5.5 Ob das Akzessionsprinzip je durchbrochen war, kann aber letztlich offenbleiben. Das 
anwendbare kantonale Recht enthält keine Bestimmungen über das rechtliche Schicksal der 
Bauten nach dem Verfall des ehehaften Rechts. Eine entsprechende vertragliche (oder quasi-
vertragliche) Vereinbarung existiert im vorliegenden Fall ebenfalls nicht. Besteht keine spezielle 
öffentlich-rechtliche Regelung, richtet sich das Schicksal der Anlagen nach sachenrechtlichen 
Gesichtspunkten. Mit dem Ende der Nutzung kommt das Akzessionsprinzip wieder voll zum 
Tragen und Überbauungen fallen ins Eigentum des Grundeigentümers. Soweit demzufolge die 
Werkanlagen auf öffentlichem Boden gebaut wurden, fallen sie dem betreffenden Gemeinwe-
sen zu; soweit sie auf privatem Boden erstellt wurden, dem privaten Eigentümer (JAGMETTI, 
a.a.O., Rz. 4610; VINZENS AUGUSTIN, Das Ende der Wasserrechtskonzessionen, Freiburg 1983, 
S. 66 f.). Dies entspricht im Übrigen auch der vom Bundesgesetzgeber aufgestellten - hier nicht 
direkt anwendbaren (vgl. oben E. 4.4.1) - dispositiven Regel für den Fall, dass die Konzession 
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ihr Ende durch Verwirkungserklärung (vgl. Art. 65 WRG) findet und keine anderen Vorschriften 
greifen (vgl. Art. 69 Abs. 1 WRG). Damit wird in Kauf genommen, dass die während der Nut-
zungsdauer zur Betriebseinheit zusammengefügten Werkteile nach der Aufgabe der Nutzung 
auseinanderfallen (vgl. MERKER, a.a.O., Rz. 10 zu Art. 69 WRG). Selbst wenn also die Be-
schwerdeführer im vorliegenden Fall ursprünglich Eigentümer des Wehrs in der Ergolz gewesen 
wären, hätte sich nach dem Verfall des ehehaften Wasserrechts das Akzessionsprinzip wieder 
durchgesetzt und sämtliche Anlagen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem verliehenen 
Nutzungsrecht standen und aufgrund dieses Rechts auf öffentlichem Boden errichtet worden 
waren, wären automatisch an den Kanton als Grundeigentümer gefallen. Auch ein Analogie-
schluss zum Wasserrechtsgesetz würde wie soeben aufgezeigt zu keinem anderen Resultat 
führen. 
 
5.6 Somit zeigt sich, dass (auch) gestützt auf das Sachenrecht keine gesetzliche Pflicht der 
Beschwerdeführer zum Rückbau der sich im öffentlichen Gewässer befindlichen Bauten (oder 
auch nur eine Unterhalts- oder Sicherungspflicht) abgeleitet werden kann. 
 
6. Der Beschwerde ist nach dem Ausgeführten Erfolg beschieden. Soweit darauf eingetre-
ten werden kann, ist sie antragsgemäss gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffern 2 bis 6 des an-
gefochtenen Entscheids sind ersatzlos aufzuheben. 
 
7.1 Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Ver-
fahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Beweiskosten und werden in der Regel 
in angemessenem Ausmass der unterliegenden Partei auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO). Für die 
Kostenfrage fällt das Nichteintreten auf die Beschwerde in untergeordneten Aspekten nicht ins 
Gewicht und die Beschwerdeführer haben als vollumfänglich obsiegend zu gelten. Ausgangs-
gemäss sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'500.-- der Vorinstanz aufzuerlegen. 
Den Beschwerdeführern ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. 
 
7.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann für den Beizug einer Anwältin bzw. 
eines Anwalts eine angemessene Parteientschädigung zulasten der Gegenpartei zugesprochen 
werden (§ 21 Abs. 1 VPO). Als anwaltlich vertretenen Parteien ist den obsiegenden Beschwer-
deführern antragsgemäss eine Parteientschädigung zuzusprechen. Ihre Rechtsvertreterin weist 
in der Honorarnote vom 28. April 2023 einen Aufwand von 26.5 Stunden à Fr. 250.-- sowie Aus-
lagen von insgesamt Fr. 511.90 aus, was sich als tarifkonform erweist und nicht zu beanstan-
den ist. Dementsprechend hat die Vorinstanz den Beschwerdeführern für das Verfahren vor 
dem Kantonsgericht eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 7'686.40 (inkl. Auslagen und 
7.7 % MWST) auszurichten. 
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Demgemäss wird  e r k a n n t : 
 
 
://: 1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird, und 

die Dispositiv-Ziffern 2 bis 6 des Beschlusses des Regierungsrats des 
Kantons Basel-Landschaft Nr. 1891 vom 13. Dezember 2022 werden 
aufgehoben. 

   
 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'500.-- werden dem Regie-

rungsrat des Kantons Basel-Landschaft auferlegt. 
Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.-- wird den 
Beschwerdeführern zurückerstattet. 

   
 3. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat den Beschwerde-

führern eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 7'686.40 (inkl. 
Auslagen und 7.7 % MWST) auszurichten. 
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